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recht wird eingeschränkt. Am
umstrittensten aber dürfte
derInformantenschutz sein.
Der Informantenschutz

und das Zeugnisverweige-
rungsrecht werden nun
auch in Luxemburg gesetz-
lich garantiert. Allerdings
soll ein Journalist künftig
Daten, die er über eine Per-
sonsammelt, bei der Daten-
schutzbehörde melden.
Als wir über den Vorent-

wurf diskutierten, war vom
Datenschutz keine Rede. Die-
ser Punkt ist erst i m Geset-
zesprojekt selber aufge-
taucht, und er macht mir Sor-
gen. Denn die geplante Mel-
depflicht greift sehrtief in die
journalistische Praxis ein.
Dossiers über eine Personzu-
sammenzustellen, gehört
prinzipiell zur Arbeit eines
Journalistendazu− oder erist
kein guter Journalist. Alle An-
gaben, die manin seinemNo-
tebook zu einer Person ge-
speichert hat, bei der Daten-
schutzbehörde melden zu
müssen, heißt, es gibt kein
freies Recherchieren mehr.
Das ist schli mm. Wir werden
auf jeden Fall gegen diesen
Punkt vorgehen.
JournalistInnen sindver-

pflichtet, den Wahrheitsge-
halt einer Meldungzu über-
prüfen. Zudem sollen sie
künftigeine Stellungnahme
vonBetroffeneneinholen.
Schon im Vorentwurf war

die journalistische Sorgfalts-
pflicht sehr absolut geregelt.
Da hätte nämlich alles kon-
trolliert werden müssen. Eine
Aufgabe, die weder für Zei-
tungen, Fernsehen noch für
das Radio zu leisten ist. Ich
denke besonders an Agentur-
meldungen, die kaum über-
prüfbar sind. Deshalb haben
wir die absolute Regelung da-
mals zurückgewiesen.
Grundsätzlich eine Stel-

lungnahme einholen zu müs-
sen, ist journalistisch eben-
falls bedenklich. Stellen Sie
sich vor, jemand sagt Ihnen
etwas Vertrauliches, so dass
Sie morgen einen Scoop lan-
den können. Jetzt müssten
Sie aber noch die Gegenseite
dazu hören. Das ist ja fast
schon eine Gegendarstellung.
Am Tag darauf andere Sti m-
men einzufangen, macht ein
Journalist ohnehin.
In seiner "Prise de posi-

tion" hatte der Presserat
für den Beibehalt des Kas-
kadenprinzips plädiert.
Laut Entwurf sollen Verle-
ger undJournalist aber zu
gleichen Teilen für Veröf-
fentlichungenhaften.
Wir bleiben dabei: Das Kas-

kadenprinzip darf nicht abge-
schafft werden. Unsere Ver-

fassung sieht i m Kapitel zur
zivilen Verantwortung aus-
drücklich das Kaskadenprin-
zip vor. Die Verantwortlichen
haben im Kommentar zum
Gesetzentwurf selber ein-
geräumt, dass die neue Rege-
lung verfassungsrechtlich be-
denklich sein könnte. Ich fin-
de das eine komische Einstel-
lung, ein Gesetz zu machen,
das der Verfassung nicht ent-
spricht, umdiese dann nach-
träglichzuändern.
Könnte mit der neuen Re-

gelungder Herausgeber die
Arbeit des Journalisten
zensieren?
Theoretisch gibt es diese

Möglichkeit zur Zensur, wenn
zumBeispiel ein eher ängstli-
cher Verleger den Journalis-
ten auffordert, ihm Texte zu
heiklen Themen vorzulegen.
In der Praxis dürfte das aber
schwieriger werden. Schon
heute gibt es Dossiers, über
die Verleger und Journalist
gemeinsamreden, sobald sie
behandelt werden. Ich will
überhaupt nicht abstreiten,
dass es hier möglich wäre,
den Journalisten ans Gängel-
band zu nehmen. So wie in
den vergangenenJahren über
die Artikel 1383 und 1384. Da
wurdenja manchmal astrono-
mische Geldstrafen von Jour-
nalisten gefordert. Diese Pra-
xis war jedenfalls für mich
ganz klar ein Versuch, die
Presseeinzuschüchtern.
Sie haben das Gesetz mit

"Genugtuung" begrüßt und
der Kommission eine "gute
Arbeit" bescheinigt, obwohl
wichtige Forderungen des
Presserates und der Jour-
nalistenverbände unbe-
rücksichtigt blieben.
Für mich ist die Situation

eine Genugtuung. Wir muss-
tenlangeJahre umdieses Ge-
setz kämpfen, es gab viele
Rückschläge. Jetzt aber liegt
ein konkreter Entwurf vor. Si-
cher wird es Widerstand ge-
ben− ich denke da vor allem
an den Gesetzgeber, an den
Staatsrat, der vor 20 Jahren
bereits eine Teilreformverei-
telt hatte, an die Staatsbeam-
tenkammer, die schon i mmer
eine sehr kritische Haltung
zur Presse kennzeichnete. Es
wird viel Arbeit bedeuten,
wenn wir uns da durchsetzen
wollen.
Ihre Stellungnahme zum

Vorentwurf klingt aber
nicht sehr kämpferisch. Mit
ihren fünf Seiten ist sie so-
garrecht dünn ausgefallen.
Wir wollten der Regierung

kein Gesetz ausformulieren,
sondernlediglich unsere Vor-
stellungen zu ihrem Vor-
schlag hinzugeben. In ein,
zwei Monaten wird der Pres-
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Die woxxi mGespräch
mit Joseph Lorent,

Präsident desPresse-
ratesundJournalist des
"Luxemburger Wortes",
zum"Projet deloi sur
laliberté d'expression

dansles médias".

Die Regierung hat die Re-
formdes uraltenPressegeset-
zes als besonders wichtigen
Bestandteil ihres "Moderni-
sierungsprogramms" hervor-
gehoben. Doch der prokla-
mierte innovative Geist des
Gesetzentwurfs stößt dort
anseine Grenzen, wo ele-
mentare Grundrechte der
Journalisten beschnitten
oder schlichtweg vergessen
werden.
woxx: Wenn mandenEnt-

wurf zum neuen Pressege-
setzdurchliest, sticht eines
sofort ins Auge: Dasfunda-
mentale Recht eines jeden
Journalisten, der Zugang
zur Information, ist nicht
geregelt.
Joseph Lorent: Der Pres-

serat hat in seiner Stellung-
nahme vom 26. April 2001
einsti mmig bemängelt, dass
es bislang keine Besti mmung
gibt, die dem Beamten das
Recht zugesteht, Informatio-
nen, über die er verfügt, auch
zuverbreiten. Icherinnere an
die berühmte "circulaire San-
ter" von 1991, die Beamten
jeden Kontakt zur Presse un-
tersagte und die erst kürzlich
vomPremierminister zurück-
genommen wurde. Das ist
aber nicht genug. Der Zugang
zur Information muss gesetz-
lichgarantiert sein. So wie es
eine Resolution des EU−Parla-
mentes zur Auskunftsbefug-
nis des Beamten und den
Quellenschutz für Journalis-
ten schon 1993 vorgesehen
hat.

Es gibt Bestrebungen,
auch die Einsichtnahme
von Quellen zu regeln. In
Schweden, in den USA und
in einigen deutschen Bun-
desländern können Bürge-
rInnen auf Anfrage offiziel-
le Dokumente einsehen.
Journalisten können dort
unerkannt recherchieren
undQuellen überprüfen.
Hier in Luxemburg geht es

uns um das Recht auf Infor-
mationszugang, also ein ver-
brieftes Recht, bei Anfrage
Auskunft zu bekommen. Mei-
ner Meinung nach würde das
reichen. Soabsolut wie dasin
Schweden geregelt ist, muss
das Recht nicht sein. Dort
schreibt der Premier anschei-
nend keinen Brief mehr, son-
dern regelt wichtige Dinge
nur nochper Telefon.
Künftig sollen Informan-

ten vor Preisgabe geschützt
sein, außer bei Terroris-
mus, organisierter Krimina-
lität, Staatsverrat. Könn-
ten Polizei und Justiz den
Quellen− bzw. Informanten-
schutz unter fadenscheini-
gen Begründungen wieder
aushöhlen?
Die Gefahr sehe ich eher

nicht. Der Informantenschutz
wird gesetzlich garantiert.
Und die Journalisten, davon
bin ich überzeugt, werden
von diesem Recht Gebrauch
machen. Allerdings kann ich
mir vorstellen, dass es hier-
zulande seine Zeit braucht,
bis bei den Behörden, Politi-
kern usw. ein Mentalitätswan-
del stattgefundenhat.

In Ihrer Antrittsrede
haben Sie durchklingen
lassen, dass Sie Wider-
standgegendenEntwurfer-
warten.
Schoni mVorfeld hattesich

unseren Informationen zufol-
ge die Magistratur von einem
besti mmten Moment an aus
der Arbeitskommission zu-
rückgezogen. Mit dem Argu-
ment, der Text ginge zu weit.
Es würden Ausnahmebedin-
gungen für den Journalisten-
beruf geschaffen, die sie
nicht mittragenkönnte.
Auch i m Parlament dürfte

es quer durch alle Fraktionen
Kritik geben. Einen Vorge-
schmack haben der frühere
Präsident Fernand Weides
undich bekommen, als wir in
die parlamentarische Medien-
kommission eingeladen wur-
den, um unsere Meinung i m
Hinblick auf eine Reformdes
Gesetzes von 1991 über die
elektronischen Medien zu
äußern. Da konnte ich eine
kritische Haltung deutlich zu
spüren.
Was werden die strittigs-

tenPunktesein?
Das Antwortrecht geht be-

sti mmten Leuten sicher nicht
weit genug. Zurzeit ist das ja
eher absolut geregelt, um
nicht zu sagen absolut ab-
surd. Wenn man das gelten-
de Recht auf den Punkt
genau anwenden würde,
könnte man keine Zeitung
mehr machen. Dann würden
Sie undichauf der erstenSei-
te gar nicht mehr schreiben.
Dieses großzügige Antwort-

dossier: presse4

NeuesPressegesetz-
Schritt nachvorn?
Über 130 Jahre hat das geltende Presse-
gesetz auf dem Buckel. Ei ne Reform des
repressiven Textes wurdeseit Jahrzehnten
erfolglos angemahnt. Jetzt schaffte ein
entsprechendes "Projet de loi" den Weg
ins Parlament. Der Teufel versteckt sich,
wiei mmer, i m Detail ...Neuer Präsident des

Presserates: JosephLorent

Dieluxemburgische Presse bekommt ein modernisiertes Pressegesetz. (Foto: Ines Kurschat)



1 /3/2002 - 630 5dossier: presse
serat einfundiertes und kriti-
sches Gutachten vorlegen.
Zudem werden wir jetzt
schnurstracks Konsultatio-
nenführen, so wie wir das üb-
rigens auch schon vor zehn,
fünfzehnJahren gemacht hat-
ten. Wir werden zu sämtli-
chen Parteien gehen, Lob-
byingbetreiben.
Auch die Aufgabe des

Presserates ist neu defi-
niert worden. Wie bewerten
Sie Ihre künftigen Kompe-
tenzen?
Tatsächlich würde sich die

Rolle des Presserates i mVer-
gleich zur Situation jetzt
ziemlich grundsätzlich än-
dern. Pri märe Aufgabe wäre
nicht mehr so sehr die Zu-
erkennung der Pressekarten

PRESSEGESETZ

Mehr Rechte, weniger Freiheit?Die Gesetzesvorlagezum
neuen Presserecht hätte

vor zehnJahren als
fortschrittlich gelten
können. Heuteist sie

bestenfalls"state ofthe
art". Allerdings mit

einigen Fragezeichen.

Auf den ersten Blick mutet
die Vorlage zur Reform des
Presserechtes nahezu päda-
gogisch an: Gleich zu Beginn
werden wesentliche Begriffe,
diei m101 Artikel starken Ge-
setzestext zur Anwendung
kommen, definiert. Hier er-
fahren Interessierte, was bei-
spielweise unter einer Publi-
kation, einerInformationoder
einer Quelle zu verstehenist.
Dabei wurden offensichtlich
die Definitionen bewusst so
breit angelegt, dass sie auch
moderneren Medien Rech-
nung tragen. Die Einfüh-
rung von Radio, Fernsehen
oder gar Internet wurden bis
zur Vorlage des jetzigen Ent-
wurfs vom Gesetzgeber ver-
schlafen.

Ein gutes Beispiel hierfür
ist das Antwortrecht, mit dem
sichRadioundFernsehenbis-
her schwer taten. Da vorher
ausdrücklich nur von ge-
druckten Gegendarstellungen
bis zur dreifachen Länge des
inkri minierten Artikels die

Rede war, sahen sich die Ver-
antwortlichen der audiovisu-
ellen Medien zu nichts ver-
pflichtet. Die Reformvorlage,
die das Antwortrecht verein-
heitlicht und ansatzweise
auch vereinfacht, bezieht
jetzt alle Arten von Medien
ein. Die Länge der zupublizie-
rendenAntwort wirdauf 3.000
Zeichen beschränkt. Sonder-
regelung für Fernsehen und
Radio: Die Anstalten dürfen
sich aussuchen, wer die Ge-
gendarstellung vorträgt, ei-
nen Anspruch, dass es die Be-
troffenen selber tun dürfen,
gibt es nicht.
Das alte Presserecht aus

demJahre1869 hatteeinenzu
repressiven Charakter. Tat-
sächlich war es geschaffen
worden, umdieeinJahr zuvor
in der Verfassung verbriefte
Pressefreiheit wieder auf ein
für die Herrschendenerträgli-
ches Maß zurückzustutzen.
Das neue Gesetz liest sich −
zumindest was die Länge der
Artikel angeht − allerdings
nicht weniger"repressiv". Das

hat mit demUmstand
zutun, dass ein Groß-
teil der Artikel sich
vor allemauf Verbote
undEinschränkungen
und die sich daraus
ergebenden Strafvor-
schriftenbezieht.
Im "Exposé des mo-
tifs" wird sich über
weite Teile auf Ju-
risprudenzen seitens
des Europäischen
Menschenrechtsge-
richtshofs berufen.
Das deutet an, dass
das Gesetz sich vor
allemdarumbemüht,
einen uralten Text
den gesellschaftli-
chen Gegebenheiten
von heute anzupas-
sen.

Empfindliche
Justiz
Wie jedes gute Lu-
xemburger Gesetz in-
spiriert sichdas Pres-
segesetz an bereits
bestehenden Rege-
lungen in anderen
Ländern. So standen
zu weiten Teilen Bel-
gien und Frankreich,

aber auch Österreich, Pate
bei der Ausformulierung der
Vorlage. Ziemlich am Anfang
taucht eine Sonderregelung
bezüglich der "Présemption
d'innocence" auf. Hier findet
eine in Frankreich heftig ge-
führte Debatte Eingang in
Luxemburgs legislative Pro-
zedur: Verhaftete Personen
oder Personen, gegen die ein
gerichtliches Verfahren ein-
geleitet wurde, geltenlaut Ge-
setz so lange als unschuldig,
bis sie richterlich verurteilt
werden. Die Presse soll die-
semPrinzip Rechnungtragen
undeine Vorverurteilungver-
meiden. Zwar wurde dieser
Passusi mVergleichzueinem
vor einem Jahr vorgelegten
"Avant−projet de loi" etwas
abgeschwächt, doch dürfte
diese Regelung in der Praxis
zu einigem Kopfzerbrechen
führen.
Normalerweise entledigen

sich JournalistInnen ihrer
Pflicht, indemsie bei solchen
Vorfällen den Namen des
oder der Verdächtigen nicht
publik machen. Nur was ist,
wenn bekannte Persönlich-
keiten Probleme mit demGe-
setz bekommen? Bei Namen
wie Nickts oder Morbylässt
sichi mmerhinnocheinenZu-
sammenhang mit ihrer in die
Öffentlichkeit hineinwirken-
de Tätigkeit herstellen. Aber
darf über einen Minister be-
richtet werden, der wegen Al-
kohol amSteuer oder wegen
Steuerhinterziehung verklagt
wurde?
Die heftigsten Diskussio-

nen dürfte aber die Abschaf-
fung des Kaskadenprinzips
hervorrufen. Hierbei handelt
es sich umjenes Prinzip, laut
demimRahmeneines Presse-
rechtsverfahren immer nur
eine einzige Person belangt
werdenkann: Ist der oder die
AutorIn bekannt, wird dieseR
vor Gericht zitiert; kann der
oder die UrheberIn nicht er-
mittelt werden, wendet sich
die Justiz an die Herausgebe-
rIn. Ist auch hier niemand zu
ermitteln, ist es an der Dru-
ckerei; ist die ebenfalls unbe-
kannt − etwa bei einemPam-
phlet, in dementsprechende
Angaben fehlen − dann müs-
sen die Verantwortlichen des
Vertriebs dran glauben. Die-

ses Kaskadenprinzip, das als
solches auch in der Verfas-
sung verbrieft ist und nicht
ohne Verfassungsänderung
abgeschafft werden kann,
hatte der Gesetzgeber ur-
sprünglich vorgesehen, um
überhaupt jemanden gericht-
lichbelangenzukönnen. Heu-
te sprechen sichinsbesonde-
re die JournalistInnenverbän-
defür den Beibehalt des Kas-
kadenprinzips aus.
Die Gesetzesvorlage argu-

mentiert gegen das Kaska-
denprinzip mit der gemeinsa-
menVerantwortung, dieAuto-
rInnenundHerausgeberInnen
tragen. Quasi i m Sinne der
JournalistInnen soll die Last
also geteilt werden. Bislang
war es in Luxemburger Medi-
en Praxis, dass die Herausge-
berInnen die erstinstanzli-
chen Prozesskosten ihrer
JournalistInnen übernommen
haben. Ging der Prozess ver-
loren, mussten die Journali-
stInnen in die eigene Tasche
greifen, wenn sie Einspruch
einlegen wollten.

Schwache
JournalistInnen
Für den Fall eines Prozes-

ses ist die Lastenteilung si-
cherlich die gerechtere Lö-
sung, vor allem weil die bis-
herige Praxis auf keinerlei
Rechtsanspruch der Journa-
listinnenfußte. Doch wirddie
Mitverantwortung i mjourna-
listischen Alltag nicht ohne
Auswirkung bleiben: Vorge-
setzte können künftig Artikel
oder Beiträge mit demeinfa-
chen Argument, dass sie
nicht prozessdicht sind, ver-
weigern. So kann aus juristi-
scher Vorsicht leicht inhaltli-
che Zensur werden.
Unklar ist zudem, welchen

Konsequenzen die Mitverant-
wortung der HerausgeberIn-
nen in Bezug auf zivilrechtli-
che Ansprüche haben wird:
Bei Entschädigungsleistun-
gen wirdauchauf den ökono-
mischen Hintergrund der Ver-
klagten geachtet. Ein einkom-
mensschwacher Journalist
wird sicherlich weniger Ent-
schädigung leisten müssen
als ein großes Verlagshaus
mit hunderten von Angestell-
ten. Sollte dieser wirtschaftli-

che Faktor hinzukommen,
dürfte es mit der Gleichbe-
rechtigung zwischen Journa-
listIn und Verlag schnell vor-
bei sein.
Am meisten dürfte das

neue Gesetz aber hinsichtlich
der Definition des Journalis-
tenInnenstatus enttäuschen.
Denn nicht nur die Abschaf-
fung des Kaskadenprinzips
riskiert die Hierarchisierung
innerhalb der Redaktionenzu
verstärken. Auch die Rolle,
die denberuflichenInformati-
onsbeschafferInnen zugeord-
net wird, liest sich eher be-
scheiden. Das Einzige, was
den JournalistInnen gegen-
über ihren Arbeitgebern zu-
gestanden wird, ist das
Recht, ihren Namen nicht un-
ter einen Artikel setzen zu
müssen, wenn dieser "subs-
tantiell" abgeändert wurde.
Auch wenn ein Medium(zum
Beispiel i mFalle eines Besit-
zerwechsels) über Nacht sei-
neredaktionelle Linie ändert,
dürfenJournalistInnendie Ar-
beit verweigern und ihren
Hut nehmen, ohne dassihnen
dieses als freiwillige Kündi-
gung angerechnet wird. Sie
sinddannzwararbeitslos, ha-
ben aber Anspruch auf die
gleichen Fristen und Ersatz-
leistungen, wiesiei mFalle ei-
ner Entlassung durch den Ar-
beitgeber anfallen würden.
Es findet sich bisher kein

Artikel i m Gesetzesentwurf,
der die Zensur seitens der
Herausgeber regelt. Zwar soll
den LeserInnen durch eine
jährliche Veröffentlichung
der so genannten "Ligne édi-
toriale" klar gemacht werden,
für welche politische Strö-
mung ein Mediumsteht, und
auch die Offenlegung der Be-
sitzverhältnisse soll deutlich
machen, welche wirtschaftli-
chenInteressensichdahinter
verbergen, doch wieesinden
Redaktionen aussieht, das
geht niemanden etwas an. Im
Zweifelsfall gilt das Privatbe-
amtInnenrecht, und das de-
gradiert Angestellte zureinen
Ausführungsgehilfen. So ge-
sehengilt für die Presse Ähn-
liches wie für den Rest der
Privatwirtschaft: Hinter den
Werkstorenist es mit der De-
mokratievorbei.

Richard Graf

und somit der Schutz des Be-
rufstitels des Journalisten.
Das soll abgeschafft werden.
Offenbar will Luxemburg
nicht mehr die Gefahr laufen,
später wegen Einschränkung
der Meinungsfreiheit eine
Klage zu riskieren. Es ist mit
der EU−Gesetzgebung nicht
vereinbar, das Tragen eines
Beruftitels an die Ausstellung
eines Ausweises durch eine
Behörde oder Ähnliches zu
knüpfen. Damit werden die
ursprünglichen Kompetenzen
des Presserates schon etwas
beschnitten.

Wahr bleibt aber auch,
dass die Pressekarten in der
beruflichen Praxis noch i m-
merihre Bedeutung behalten.
Viele offizielle Stellen, ange-

fangen beimSIP über die eu-
ropäischen Institutionen und
sogar Firmen verlangen Pres-
sekarten, wenn sich Journa-
listen dort akkreditieren las-
sen wollen.
Der Presserat soll − ähn-

lich wie in Deutschland −
künftig auch als Beschwer-
destelle fungieren. Wachen
dann KollegInnen über die
Arbeitihrer KollegInnen?
Ich bin der Meinung, dass
mannicht nur Rechtefordern
darf, sondern auch Pflichten
übernehmen muss. Und
damit tunsichhierzulandeei-
nige schwer. Wir können
nicht nur draufhauen, auf
Sensation oder Negativismus
aus sein. Wenn sich die Pres-
se ernst ni mmt, muss sie
auch kritikfähig sein. Die Be-

schwerdekommission soll
künftig das Berufsmilieu, ich
will nicht sagen, überwa-
chen, aber eine Rolle wahr-
nehmen, die i m direkten Zu-
sammenhang mit einem Ko-
dexsteht.
Aber Luxemburg ist ein

sehr kleines Land, da
kenntjederjeden...
Sicher, das ist hier ein

wunder Punkt. Das darf aber
nicht heißen, dass nur Rich-
ter entscheiden, wann die
Presse wo zu weit gegangen
ist. Wir haben uns bei m Ge-
setzesentwurf ein bisschen
gegenall das gewehrt, wo die
Richter uns später reingere-
det hätten. Was wir brau-
chen, ist eine Art Weisenrat,
nicht unbedingt mit Leuten

aus der Branche. Damit nicht
ein Journalist über den an-
deren zu Gerichte sitzt. Das
Gremium sollte aber schon
innerhalb des Presserates
existieren.
Die Rügen des Deutschen

Presserates werden selten
gedruckt und haben keiner-
lei juristische Konsequen-
zen. Auch die luxemburgi-
sche Beschwerdestelle soll
keine verbindlichen Sank-
tionen aussprechen kön-
nen. Wozu dann überhaupt
einsolches Gremium?
Da müssten wir den Weg

erst noch vorzeichnen, den
der Gesetzgeber vergessen
hat. Wir haben bisher i m
Presserat leider auch nur er-
gebnislos über dieses Thema

diskutiert. Aber wenn der
Presserat befindet, dass je-
mand nicht entsprechend
dem Kodex gehandelt hat,
und das bleibt dann ohne
Folgen, wozu soll das gut
sein? Bisher gingeine Diskus-
sion in die Richtung, dass
man einen Tadel gegen das
Mediumaussprechen können
sollte, der dann auch veröf-
fentlicht werden müsste.
Auch gibt es Überlegungen,
bei schwerwiegenden Ver-
stößen die Pressekarte einzu-
ziehen.

Interview: Ines Kurschat

Druckt ohne Kaskadenprinzipkünftigleichter...


